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Vorwort 

„Basiswissen für Dolmetscher“ ist ein Gemeinschaftsprojekt, das wir im Rahmen 
unserer Masterarbeiten am Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissen-
schaft der Universität Mainz in Germersheim erarbeitet haben. Die Idee entstand 
im Laufe unseres Studiums im Master of Arts Konferenzdolmetschen, das uns die 
Bedeutung des Hintergrundwissens beim Dolmetschen täglich vor Augen führte – 
und dabei nicht selten auch unsere eigenen Wissenslücken, die es zu schließen galt. 
Als besonders grundlegendes Wissensgebiet stellte sich die politische Landeskunde 
heraus, auf die wir in unseren Arbeiten den Fokus gelegt haben. 

Die vier Bände decken die Sprache Deutsch in Kombination mit Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch und Spanisch ab. Nach einer wissenschaftlichen Einführung zum 
Thema Hintergrundwissen beim Dolmetschen folgt, aufbereitet in kurzen, über-
sichtlichen Abschnitten, ein Überblick über das politische System Deutschlands 
einschließlich einiger weiterführender Aspekte wie der Medienlandschaft, sowie 
über die deutsche Nachkriegsgeschichte. Ergänzt wird dieses Wissen durch Glossa-
re, welche die Übersetzung der wichtigsten Begriffe in die behandelte Fremdspra-
che beinhalten. Der dritte Teil der jeweiligen Bände beschäftigt sich mit dem Ver-
einigten Königreich bzw. mit Frankreich, Italien oder Spanien. Während die wis-
senschaftliche Einführung und die Texte im Kapitel Deutschland von allen vier 
Autoren gemeinsam erarbeitet wurden, sind die jeweiligen Länderteile sowie der 
fremdsprachige Teil der Glossare separat erstellt worden. Die angegebenen Infor-
mationen entsprechen dem Stand von Anfang 2013. 

Eine Leitlinie unseres Projekts war stets die Übersichtlichkeit und Leserfreundlich-
keit – daher werden die Quellenangaben zu den einzelnen Kapiteln gesammelt am 
Ende des gesamten Teils über Deutschland bzw. des Teils über das jeweils behan-
delte Land aufgeführt. Ebenso werden die Quellen der Glossareinträge gesammelt 
angegeben. Die Vokabeln erscheinen jeweils nur nach ihrer Erstnennung im Fließ-
text in den Glossaren. 

Unseren herzlichen Dank möchten wir denjenigen aussprechen, die durch ihre Un-
terstützung diese Veröffentlichung möglich gemacht haben: allen voran Prof. Dr. 
Dörte Andres, die uns von Anfang bis Ende des Projekts mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden hat, Dr. Martina Behr, dem FTSK Germersheim, insbesondere Prof. Dr. 
Silvia Hansen-Schirra und den Arbeitsbereichen Englische Sprach- und Überset-
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zungswissenschaft, Dolmetschwissenschaft, Französisch, Italienisch und Spanisch, 
sowie dem Freundeskreis FTSK Germersheim e.V., die die Finanzierung der Ver-
öffentlichung übernommen haben. Ebenso herzlich danken wir den folgenden Do-
zentinnen und Dozenten, die uns bei unserer Arbeit mit wertvollen Hinweisen und 
Korrekturen unterstützt haben: Wolf Bastian, Gisela Boehm, Chiara Cherubini, 
Elspeth Friedrich, Ursula Mellinghaus, Volker Raatz, Dr. Judith Schreier und Sabi-
ne Seubert, sowie den Korrekturleserinnen Henriette Kilger, Lisa Rüth und Chris-
tine Schmidt. Darüber hinaus gilt unser Dank Wendy Fox für die Covergestaltung. 

 

Dorothee Jacobs, Thomas Kammer, Sophia Roessler und Annika Selnow 

im März 2014 
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1 Basiswissen für Dolmetscher1 

1.1 Welches Wissen benötigt ein Dolmetscher? 

Als Experte für Kommunikation und Verständigung erbringt ein Dolmetscher zwei 
Hauptleistungen: 

a) eine Verstehensleistung, gestützt auf spezifische Sprach- und Kulturkompetenz sowie Allge-
meinbildung, Hintergrund- und Sachwissen, und b) eine sprecherische Kommunikationsleistung, 
zusätzlich gestützt auf Redekompetenz und ggf. rasch aktivierbaren Fachwortschatz. (Mack 2002: 
115) 

Bevor der Dolmetscher also mit der Übertragung des Sinns einer Texteinheit in 
den Zielkontext und mit der Produktion des Zieltextes beginnen kann, muss er die 
Äußerung des Redners verstehen, und um zu verstehen, muss er auf bereits vor-
handenes Wissen zurückgreifen. Versucht man nun aber dieses Wissen zu definie-
ren oder die verschiedenen Wissensarten, wie Sprach-, Kultur- oder Allgemeinwis-
sen, zu unterscheiden, stellt dies, wie das folgende Beispiel zeigt, eine große Her-
ausforderung dar: 

Was wir ‚alle wissen‘ ist so selbstverständlich, dass es uns absurd oder seltsam vorkommt, dieses 
Wissen zu thematisieren. Oft neigen wir dazu, Menschen, die unser Kulturwissen nicht besitzen, 
als ignorant zu bezeichnen: ‚Jemand, der Mozart nicht kennt, ist ein Kulturbanause.‘ […] [Aber] 
[w]ie viele afrikanische Komponisten kennen Sie? Oder: Können Sie eine chinesische Malerin 
nennen? (Kadrić et al. 2012: 30) 

Hier wird deutlich, dass unser Weltwissen, also unsere Allgemeinbildung, gar nicht 
so allgemein ist, wie sie erscheinen mag. Jede Kultur hat ihr ganz eigenes Weltwis-
sen. Das Weltwissen ist somit kulturspezifisch und ist folglich gewissermaßen auch 
Teil der Kulturkompetenz des Translators (vgl. Kadrić et al. 2012: 30). Im deut-
schen Kulturkreis kann man davon ausgehen, dass die Grundzüge des deutschen 
politischen Systems zur Allgemeinbildung zählen. Wie aber verhält es sich mit dem 
Wissen von Deutschen über das politische System und dessen Aufbau in anderen 
Staaten? Dies ist nur eines von unzähligen Beispielen, die belegen, wie vielschichtig 
Kulturen sind und wie schwer es ist, sie eindeutig voneinander zu trennen – zudem 
überschneidet sich kulturelles Wissen verschiedener Kulturen häufig. All das er-
schwert es zusätzlich zu bestimmen, was zur Allgemeinbildung gehört und was 

                                              
1 Die männliche Form ist hier und im Folgenden inkludierend zu verstehen. 
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nicht. In letzter Konsequenz ist sie von Individuum zu Individuum und je nach 
Zugehörigkeit zu verschiedenen Kulturen anders definiert (vgl. Witte 2000: 56 ff., 
Vermeer 1986: 243, Pöchhacker 1994: 68 f.). 

Sprach-, Kultur- und Weltwissen (im Sinne von Allgemeinbildung) wie auch Sach- 
und Fachwissen sind also über die Kultur eng miteinander verknüpft, sodass jeder 
Kulturkreis sein eigenes allumfassendes Wissen besitzt. Bezeichnet man nun eine 
Kultur als in sich geschlossene Welt, ergibt sich daraus eine neue Definition von 
Weltwissen, nämlich die Gesamtheit des Sprach-, Allgemein-, Sach- und Fachwis-
sens innerhalb einer Kultur, wobei sich die verschiedenen Kulturen auf vielen Ebe-
nen überschneiden und auf dieselben Wissensbestände zurückgreifen. Die Schwie-
rigkeit für einen Translator besteht darin, dass er sich unmöglich das gesamte 
‚Weltwissen‘ seiner eigenen Kultur und das gesamte ‚Weltwissen‘ der anderen im 
Translationsprozess involvierten Kulturen aneignen kann. Vielmehr muss er über 
ausreichend grundlegendes Wissen aus beiden Kulturen verfügen, um die Aussagen 
des Ausgangstext-Produzenten so weit zu verstehen, dass er sie für den Rezipienten 
des Zieltextes unter Berücksichtigung der verschiedenen kulturellen Normen über-
tragen kann. 

1.2 Wissen in der Dolmetschwissenschaft und -didaktik 

Schon seit den Anfängen der Dolmetschwissenschaft wird auf die Bedeutung von 
Wissensbeständen hingewiesen. Die von Danica Seleskovitch begründete théorie du 
sens (Pariser Schule) basiert auf der Annahme, dass das Verständnis vom Sinn einer 
Äußerung (sens) beim einzelnen Hörer davon abhängt,  

welche Beziehung er zwischen den von ihm wahrgenommenen sprachlichen Formulierungen und 
seinen Kenntnissen des behandelten Themas, der Persönlichkeit des Sprechers, der jeweiligen 
Umstände, des angesprochenen Personenkreises etc. herstellt. Dieser Brückenschlag zwischen 
bereits vorhandenem Wissen und dem Wortlaut der Aussage ist das für den Dolmetscher uner-
läßliche Verständnis. (Seleskovitch 1984: 40) 

Es ist genau dieses Verständnis, das bis heute ein zentraler Forschungsgegenstand 
der Dolmetschwissenschaft ist und es besteht Konsens darüber, dass Sprach-, Kul-
tur-, Sach- und Fachwissen sowie Weltwissen im Allgemeinen unabdingbare Vo-
raussetzung für jegliche professionelle translatorische Handlung sind. Doch wenn 
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es um die Frage geht, was ein Dolmetscher genau wissen muss, bleibt die Antwort 
innerhalb der Dolmetschwissenschaft weitgehend unbeantwortet. 

Dies gilt auch für die Dolmetschdidaktik, deren Aufgabenbereich Sylvia Kalina wie 
folgt beschreibt: 

Es geht um die theoretisch fundierte, systematisch aufgebaute und methodisch abgesicherte 
Vermittlung von Wissensbeständen, Prozeduren und Kompetenzen, die für die an Hochschulen 
gelehrten Dolmetscharten […] erforderlich sind. Die Basis, auf der dolmetschdidaktische Ziele 
verfolgt werden können (exzellente […] Sprachkenntnisse; gute Kenntnis der Kulturen der betei-
ligten Sprachen; Sachwissen, das ständig zu erweitern und zu vertiefen ist) ist nicht primär Ge-
genstand der Dolmetschdidaktik und ist als Voraussetzung auch des Übersetzerstudiums zu be-
trachten. Einige dieser gemeinsamen Grundlagen, wie die Erschließung von Fachgebieten, das 
Wissen um die jeweiligen Fachsprachen, Stilkonventionen, Sensibilität für (inter)kulturelle Unter-
schiede und Besonderheiten, werden auch von der Dolmetschdidaktik berührt. (Kalina 2000: 
162) 

Während der Ausbildung soll der Kenntnishorizont der zukünftigen Dolmetscher 
beständig in allen relevanten Bereichen erweitert werden. Allerdings liegt das 
Hauptaugenmerk auf der Erweiterung des Wissens, das sich direkt auf die Tätigkeit 
des Dolmetschers bezieht, und auf dem Erwerb der Dolmetschkompetenz. Es wird 
durchaus zu Recht gefordert, dass die Muttersprache und die Fremdsprachen be-
reits vor Beginn des Studiums auf einem hohen Niveau beherrscht werden. Ähnli-
ches gilt auch für das kulturspezifische Wissen und „die vielgepriesene gute Allge-
meinbildung“, die laut Willet (1984: 91) Grundbegriffe von Wirtschaft, Recht, Poli-
tik, Geschichte, Geographie, Technik, Naturwissenschaft und Medizin (ausge-
nommen detaillierte Fachkenntnisse, die erst im Bedarfsfall erworben werden) 
umfasst (vgl. Willett 1984: 91 ff., Kalina 1998: 269, Kautz 2002: 19 f.). 

Es zeigt sich also, dass der Wissenserwerb bezüglich Sprache, Kultur und grundle-
gender Bereiche des Sach- und Fachwissens während des Studiums weitestgehend 
in die Hand der Studierenden gelegt wird, da es nicht als die primäre Aufgabe der 
Dolmetschdidaktik angesehen wird, diese Wissensbestände von Grund auf zu ent-
wickeln.  

1.3 Die Bedeutung von Wissensnetzwerken 

Viele der Schwierigkeiten, die sich bei der Definition und Abgrenzung von Wis-
sensarten ergeben, beruhen darauf, dass Wissen grundsätzlich in vieldimensionalen, 
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oft schwer greifbaren Netzwerken aufgebaut ist. Im Gehirn werden Informationen 
über die Vernetzungen von Nervenzellen gespeichert. Dabei werden Informatio-
nen umso tiefer verankert und somit umso besser behalten, je öfter sie abgerufen 
und dadurch erneut gespeichert werden. Da zur Aktivierung von Nervenzellen 
Schwellenwerte überschritten werden müssen, kann besser auf Inhalte des Lang-
zeitgedächtnisses zugegriffen werden, wenn die entsprechenden Neuronen schon 
voraktiviert wurden oder aus mehreren Richtungen gleichzeitig aktiviert werden. 
Dies erklärt, warum es leichter fällt, etwas aktiv aus dem Gedächtnis abzurufen, 
wenn man Hinweise bekommt. Es ist somit von Vorteil, wenn Wissensinhalte mit 
verwandten Themen und Begriffen aktiv verknüpft werden, um so eine möglichst 
umfassende Vorstellung von diesen Wissensinhalten zu erlangen und sie auch di-
rekt abrufen zu können (vgl. Brand/Markowitsch 2009: 73 und Rütten 2007: 60 
ff.). 

Je mehr Kenntnisse und damit Anknüpfungspunkte der Dolmetscher besitzt, desto 
mehr kognitive Kapazitäten bleiben für den eigentlichen Dolmetschprozess, der 
sich nach dem Effort Model von Daniel Gile aus Hören, Analyse, Speichern und 
Produzieren zusammensetzt. Der Dolmetscher muss seine Kapazitäten während 
des Dolmetschens optimal auf diese Komponenten verteilen, denn sobald es bei 
einer Komponente zu Schwierigkeiten kommt, wird Kapazität von den anderen 
abgezogen, wodurch es wiederum zu weiteren Schwierigkeiten und Fehlern im 
Dolmetschprozess kommen kann (vgl. Gile 2009: 157 ff.). Die momentane Auf-
merksamkeit weist somit Grenzen auf. Um die Analyse, also das Verstehen und 
auch das Speichern, zu optimieren, ist es von grundlegender Bedeutung Wissens-
netzwerke von Anfang an strukturiert aufzubauen. In diesen werden Informationen 
in Form von Wissenseinheiten, sogenannten units bzw. chunks, gespeichert und 
können dadurch schnell und einfach aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen wer-
den. Mit weniger Aufwand kann man sich somit mehr merken und es wird mehr 
Kapazität für die anderen Komponenten des Dolmetschprozesses frei (vgl. Kurz 
1996). 

1.4 Basiswissen 

Wie sich gezeigt hat, lassen sich Grenzen zwischen verschiedenen Wissensarten nur 
sehr schwer ziehen, da „‚Sprach-‘ und ‚Weltwissen‘ letztlich nur theoretisch-
begrifflich, nicht aber in der kommunikativen und kognitiven Realität unterschie-
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den werden können“ (Busse 1992: 92). Bei Translatoren verschmelzen somit Spra-
che und kulturell geprägtes Weltwissen miteinander. Daraus ergibt sich, dass es 
sinnvoll ist, diese Verbindung auch aktiv zu fördern und sich als Sprachmittler Vo-
kabular und Wissen im Zusammenhang gemeinsam zu erarbeiten und somit direkt 
zu vernetzen. Gerade für Dolmetscher ist dies essentiell, da beim Dolmetschen 
sprachliche Lösungen spontan verfügbar sein müssen und davon auszugehen ist, 
„dass unterschiedliches Vorwissen zu großen Leistungsunterschieden führen kann“ 
(Winter 2011: 217). 

Um Verwechslungen vorzubeugen und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass 
„Grundbegriffe wie Wissen, Sprache, Kommunikation, Kultur etc. […] in der All-
tagssprache ebenso wie in verschiedenen Fachsprachen in sehr unterschiedlicher 
Weise verwendet werden“ (Budin 2002: 74), soll an dieser Stelle der Begriff ‚Basis-
wissen‘ eingeführt werden. Basiswissen stellt das grundlegende Wissen dar, ohne 
das ein ausreichend tiefgehendes Verständnis beim Dolmetschen nicht möglich ist. 
Es bildet somit ein gut strukturiertes Fundament für ausbaufähige Wissensnetzwer-
ke zu verschiedenen Themen. Essentiell für das Basiswissen von Dolmetschern ist 
die enge Verknüpfung von Fakten mit den nötigen sprachlichen Mitteln, um die 
entsprechenden Sachverhalte in allen Arbeitssprachen verstehen und sich in aktiven 
Sprachen zudem adäquat zum Thema äußern zu können.  

Im Folgenden ist dieses Basiswissen für die erweiterte politische Landeskunde von 
Deutschland und Italien dargestellt.  

Quellen 
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2 Landeskunde Deutschland 

2.1 Allgemeine Informationen 

Amtssprache:   Deutsch 
Hauptstadt:   Berlin 
Staatsform:   parlamentarische Demokratie 
Staatsoberhaupt: Bundespräsident 
Regierungschef:  Bundeskanzler 
Nationalfeiertag: 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit 

Internationale Mitgliedschaften: 
u.a. EU, Europarat, NATO, OECD, OSZE, UN, WTO  
(sowie UN-Sonderorganisationen wie IWF, UNESCO und WHO) 

 
Abb. 1: Deutschlandkarte 

Einwohnerzahl: 
81,8 Mio.  

Bevölkerungsdichte: 
231 Einwohner je km² 

Fläche: 
357 050 km² 

Nachbarstaaten:        
Dänemark, Polen,    
Tschechien, Österreich, 
Schweiz, Frankreich,    
Luxemburg, Belgien,   
Niederlande 

Höchster Berg:  
Zugspitze (2 962 m) 

Längste Flüsse:  
Rhein, Elbe, Donau, 
Main, Weser, Havel 
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Amtssprache f. lingua f. ufficiale 
Belgien n. Belgio m. 
Berlin n. Berlino f. 
Bevölkerungsdichte f. densità f. di popolazione 
Dänemark n. Danimarca f. 
Deutsch n. tedesco m. 
Deutschland n. Germania f. 
Donau f. Danubio m. 
Einwohnerzahl f. numero m. di abitanti 
Elbe f. Elba f. 
EU f. (Europäische Union f.)  UE f. (Unione f. europea) 
Europarat m. Consiglio m. d’Europa 
Frankreich n. Francia f. 
Hauptstadt f. capitale f. 
IWF m. (Internationaler Währungsfonds m.) FMI m. (Fondo m. Monetario Internazionale) 
Luxemburg n. Lussemburgo m. 
Main m. Meno m. 
Nationalfeiertag m. festa f. nazionale 
NATO f. (North Atlantic Treaty Organiza-
tion), Nordatlantikpakt-Organisation f. 

NATO f. (Organizzazione f. del Trattato del 
Nord Atlantico) 

Niederlande n. Pl. Paesi m. pl. Bassi 
OECD f. (Organisation f. für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) 

OCSE f. (Organizzazione f. per la Coopera-
zione e lo Sviluppo Economico) 

Österreich n. Austria f. 
OSZE f. (Organisation f. für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa)  

OSCE f. (Organizzazione f. per la Sicurezza e 
la Cooperazione in Europa)  

parlamentarische Demokratie f. democrazia f. parlamentare 
Polen n. Polonia f. 
Regierungschef/in m.(f.) capo m. del governo 
Rhein m. Reno m. 
Schweiz f. Svizzera f. 
Staatsform f. forma f. di governo 
Staatsoberhaupt n. capo m. di stato 
Tag m. der deutschen Einheit  Giorno m. dell’Unità Tedesca 

Tschechien n. Repubblica f. Ceca 
UN f. Pl. (United Nations), Vereinte Natio-
nen f. Pl. 

NU f. pl. (Nazioni f. Pl. Unite ) 

UNESCO f. (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization), Orga-
nisation f. der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur 

UNESCO f. (Organizzazione f. delle Nazioni 
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultu-
ra) 

Weser f. Weser m.  
 

© Frank & Timme   Verlag für wissenschaftliche Literatur16



WHO f. (World Health Organization), 
Weltgesundheitsorganisation f. 

OMS f. (Organizzazione f. Mondiale della Sa-
nità) 

WTO f. (World Trade Organization), 
Welthandelsorganisation f. 

OMC f. (Organizzazione f. Mondiale del 
Commercio) 

Zugspitze f. Zugspitze m. 

2.2 Politisches System 

Das politische System der Bundesrepublik Deutschland basiert auf 
dem Grundgesetz, der deutschen Verfassung. Dieses trat am 23. 
Mai 1949 in Kraft, nachdem es vom Parlamentarischen Rat erarbei-
tet und von den Alliierten sowie den Länderparlamenten ange-
nommen worden war. Die Bezeichnung ‚Grundgesetz‘ unter-
streicht, dass es zunächst als Provisorium entworfen wurde, das nur 
gelten sollte, bis das Volk über eine Verfassung für ein mögliches 
wiedervereinigtes Deutschland entscheiden könnte. Tatsächlich 
prägte das Grundgesetz dauerhaft die deutsche Politik und behält 
bis heute seine Gültigkeit.  
Artikel 1 des Grundgesetzes besagt: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.“ 

2.2.1 Föderalismus 

Demokratie, Republik, Rechtsstaat und Sozialstaat bilden zusam-
men mit dem Föderalismus die fünf grundlegenden Verfassungs-
prinzipien der Bundesrepublik. 

Der Föderalismus ist die in Deutschland angewandte staatliche Or-
ganisationsform. Als bundesstaatliches Ordnungsprinzip reichen 
die Wurzeln des deutschen Föderalismus zurück bis auf das Heilige 
Römische Reich Deutscher Nation und lassen sich über den Deut-
schen Bund bis zur Weimarer Republik verfolgen. Das Föderalis-
musprinzip des deutschen Bundesstaates ist abzugrenzen vom Ein-
heitsstaat (Unitarismus), der nicht über selbstständige Teile verfügt, 
und vom Staatenbund (Konföderation), einem Zusammenschluss 
vollständig unabhängiger Einzelstaaten. 

 
 
 
 
 
 
Verfassung 
(Grundgesetz) 

 

Verfassungs-
prinzipien 

 
 
 
 
 
Föderalismus 
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Im Föderalismus ist der Gesamtstaat für die Belange zuständig, die 
unbedingt zum Wohle des Volkes einheitlich geregelt werden müs-
sen, alle anderen Angelegenheiten aber verbleiben im Verantwor-
tungsbereich der Teilstaaten. Durch diese Verknüpfung von Bund 
und Ländern ergibt sich neben der klassischen horizontalen Gewal-
tenteilung in Exekutive, Legislative und Judikative auch eine verti-
kale Gewaltenteilung in Bund, Länder und Kommunen. Die Struk-
tur dieses Systems wird in der folgenden Abbildung deutlich: 

 Teilung der Staatsgewalt 

    

 Legislative Exekutive Judikative 

Bu
nd

es
-

eb
en

e Bundestag und 
Bundesrat 

Bundesregierung 
und Bundesverwaltung 

Bundesverfassungsgericht  
und 

Oberste Gerichtshöfe 

La
nd

es
-

eb
en

e 

Parlamente der Länder Landesregierungen 
und Landesverwaltung Gerichte der Länder 

Ko
m

m
un

al
-

eb
en

e 

_ 

Kreistage 
Kreisverwaltung 
Stadtverwaltung 

Gemeindeverwaltung 

Amtsgerichte 

Tab. 2: Gewaltenteilung 

Innerhalb des auf der Gewaltenteilung basierenden Machtgleichge-
wichts sind die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern genau 
aufgeteilt. Die Bundesländer spielen eine entscheidende Rolle als 
gesamtstaatliche Exekutive und sind wesentlich an der Umsetzung 
der Bundesgesetze und gleichzeitig über den Bundesrat auch am 
Gesetzgebungsprozess des Bundes beteiligt. Allerdings liegt die Ge-
setzgebungszuständigkeit schwerpunktmäßig auf Seiten des Bundes, 
um die Lebensverhältnisse bundesweit einheitlich zu regeln. In die 
legislative Zuständigkeit der Länder fällt so wenig mehr als die Re-
gelung kultureller Angelegenheiten (vor allem das Bildungswesen) 
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und das Polizei- und Kommunalrecht. Grundsätzlich bleibt das 
Recht des Bundes immer dem der Länder übergeordnet, während 
die Verwaltung prinzipiell Ländersache ist. In der Rechtsprechung 
wiederum besteht zwischen Bund und Ländern eine enge Verzah-
nung. 

Die Verteilung der Kompetenzen lässt sich grob gliedern in aus-
schließliche Zuständigkeit der Länder, ausschließliche Zuständigkeit 
des Bundes sowie konkurrierende Zuständigkeit von Bund und 
Ländern. Letztere besagt, dass die Länder in diesen Bereichen neue 
Gesetze erlassen dürfen, solange die betreffenden Sachverhalte von 
Seiten des Bundes nicht geregelt sind, bzw. dass die Länder ein 
Abweichungsrecht von der Gesetzgebung des Bundes besitzen. 

Amtsgericht n. pretura f. 
ausschließliche Gesetzgebung f. legislazione f. esclusiva 

Bundesland n. 
     auf Länder-/Landesebene 

Land m., stato m. federale 
     a livello regionale/del Land 

Bundesregierung f. governo m. federale 
Bundesrepublik f. Deutschland (BRD) 
     auf Bundesebene 

Repubblica f. Federale di Germania 
     a livello nazionale/federale 

Deutscher Bund m. Confederazione f. Germanica 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. La dignità della persona è intangibile. 
Exekutive f. potere m. esecutivo 
Föderalismus m. federalismo m. 
Gemeinde f., Kommune f. 
     auf Gemeinde-/Kommunalebene 

comune m. 
     a livello comunale 

Gemeindeverwaltung f. amministrazione f. comunale 
Gewaltenteilung f. divisione f. dei poteri 
Grundgesetz n. (GG) 
     im Grundgesetz verankert 

Legge f. Fondamentale 
     stabilito/ancorato nella Legge Fonda- 
     mentale 

Heiliges Römisches Reich n. Deutscher  
Nation 

Sacro Romano Impero m. della Nazione 
Germanica 

Judikative f. potere m. giudiziario 
Konföderation f. confederazione f. 
konkurrierende Gesetzgebung f.  legislazione f. concorrente 

Kreistag m. assemblea f. circondariale, consiglio m. di-
strettuale  
organo a livello del circondario/distretto rurale che fa  

 

 

 
 
ausschließ- 
liche und kon-
kurrierende 
Gesetzgebung 
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 parte dell’esecutivo ed è incaricata principalmente 
dell’amministrazione autonoma 

Kreisverwaltung f. amministrazione f. circondariale/distrettuale 
Landesregierung f. governo m. regionale/di un Land 
Landesverwaltung f. amministrazione f. regionale/di un Land 
Landkreis m. circondario/distretto m. (rurale) 

unità amministrativa che si compone di diversi comuni 
Legislative f. potere m. legislativo 
Oberster Gerichtshof m. Corte f. Suprema 

Corte Suprema d’appello di uno dei cinque settori 
della giurisdizione tedesca 

Provisorium n. soluzione f. provvisoria 
Rechtsstaat m. stato m. di diritto 

Sozialstaat m. stato m. sociale 
Stadtverwaltung f. amministrazione f. comunale (di una città) 
Unitarismus m. unitarismo m. 
Verfassung f. 
     eine Verfassung annehmen 
     eine Verfassung ausarbeiten 
     eine Verfassung tritt in Kraft 

costituzione f. 
     approvare una costituzione 

     elaborare una costituzione 

     una costituzione entra in vigore 

Verfassungsprinzip n. principio m. costituzionale 

Weimarer Republik f. Repubblica f. di Weimar 

2.2.2 Bundesländer 

Seit 1990 besteht die Bundesrepublik Deutschland aus 16 Bundes-
ländern, genauer gesagt aus 13 Flächenstaaten und den drei Stadt-
staaten Hamburg, Bremen und Berlin. 

Alle Länder besitzen eigene Verfassungen, die sich im Kern aber 
nur geringfügig unterscheiden, da die verfassungsmäßigen Ordnun-
gen der Länder den Grundsätzen des Grundgesetzes entsprechen 
müssen. Dies bezeichnet man auch als Homogenitätsgebot. 

Auf Ebene der Länder besitzt jedes Bundesland eine eigene parla-
mentarische Kammer. Diese bezeichnet man in den meisten Bun-
desländern als Landtag; Ausnahmen bilden die Stadtstaaten (siehe 
Tab. 3: Kurzporträt der Bundesländer). Der Regierungschef der 
Länder ist jeweils ein Ministerpräsident, der zusammen mit seinen 
Ministern die Regierung bildet. Die dem Ministerpräsidenten zuge-
ordnete Behörde und gleichzeitig sein Amtssitz ist die Staatskanzlei. 
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Regierungsbezirke existieren in den Bundesländern Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen (siehe Tab. 3: 
Kurzporträt der Bundesländer) und gelten als mittlere Verwaltungs-
ebene zwischen Landesregierung und Kommunalebene. 

Die Kommunalebene ist die unterste Verwaltungsebene. Auf dieser 
Ebene sind die Bundesländer eingeteilt in Gemeinden und ihnen 
übergeordnete (Land-)Kreise. In den sogenannten kreisfreien Städ-
ten fällt beides zusammen. Gemäß dem Grundgesetz haben alle 
Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise das Recht auf kommunale 
Selbstverwaltung. Das heißt, sie haben das Recht, alle Angelegen-
heiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eige-
ner Verantwortung zu regeln. Unter das Selbstverwaltungsrecht fal-
len zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, der örtliche Straßen-
bau, die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom, die Abwasserent-
sorgung und die Städtebauplanung. 

Abgeordnetenhaus n. ~ Camera f. dei Deputati 
parlamento della città stato di Berlino 

Abwasserentsorgung f.   scarico m. delle acque residue, smaltimento m. 
di acque reflue 

Behörde f. autorità f., ente m. 
Bundesland n. stato m. federale, Land m. 
Bürgermeister/in m.(f.) sindaco m., borgomastro m. 
Bürgerschaft f. nome del parlamento delle città stato Brema ed Am-

burgo 
Erster Bürgermeister/in m.(f.) Primo borgomastro m.  

titolo del borgomastro/sindaco di Amburgo 
Flächenstaat m. il termine si riferisce ad un Land che non è una città 

stato e quindi si estende su una superficie più vasta 
Homogenitätsgebot n. ~ principio m. dell’omogeneità 

principio costituzionale secondo il quale le costituzioni 
dei Länder devono essere in armonia con la Legge 
Fondamentale 

Landtag m. consiglio f. regionale/di un Land 
Ministerpräsident/in m.(f.) presidente m. di un Land 

öffentlicher Nahverkehr m.   trasporto m. pubblico locale 
Parlament n. parlamento m. 
Regierender Bürgermeister/in m.(f.) borgomastro m. capo del governo 

titolo del borgomastro/sindaco di Berlino 
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